
Hinweise zum Vorgehen zur Nutzung einer Nichtveranlagungsbescheinigung Abgeltungssteuer für eine Stiftung

Das Problem: Der "Automaten-Staat" Sparkasse
Die Sparkassen (und viele andere Banken) sind technisch so eingestellt, dass sie bei jeder Veräußerung von Kapitalvermögen automatisch die Abgeltungsteuer einbehalten und ans Finanzamt abführen. Das System kennt oft nur zwei Zustände: Privatkunde (Abgeltungsteuer pflichtig) oder Kapitalgesellschaft (keine Abgeltungsteuer, aber Steuererklärungspflicht). Die gemeinnützige Stiftung wird hier oft nicht korrekt erkannt.

Die Lösung: Die NV-Bescheinigung (Nichtveranlagungs-Bescheinigung)


Die einzige korrekte und saubere Methode ist die Vorlage einer NV-Bescheinigung bei der Sparkasse.
Was ist das? Wie kommt man daran? Was bewirkt sie? Ein amtliches Formular des Finanzamts, das die Steuerbefreiung der Stiftung bestätigt. Die Stiftung beantragt sie formlos beim für sie zuständigen Finanzamt. Das Finanzamt prüft die Gemeinnützigkeit und stellt die Bescheinigung aus (i.d.R. für 3 Jahre). Die Sparkasse ist verpflichtet, keine Abgeltungsteuer einzubehalten. Die Veräußerungsgewinne werden zu 100% ohne Steuerabzug ausgeschüttet.




So gehen Sie jetzt vor:
1. Sofortige Handlung: Stoppen Sie den Verkauf! · Rufen Sie sofort bei der Sparkasse an und erklären Sie, dass es sich um eine gemeinnützige, steuerbefreite Stiftung handelt, Veräußerungsgewinne entstehen und die Verkäufe unter Vorbehalt einer NV-Bescheinigung stattfinden müssen. Bitten Sie, den Vorgang zu unterbrechen, bis die Bescheinigung vorliegt. Dokumentieren Sie Namen und Zeitpunkt des Gesprächs.
2. Antragstellung: Beantragen Sie die NV-Bescheinigung. · Die Stiftung stellt einen formlosen Antrag beim zuständigen Finanzamt. Dem Antrag fügen Sie bei: · Den Stiftungsstatus (Anerkennungsbescheid der Stiftungsbehörde) · Den Feststellungsbescheid des Finanzamts über die Gemeinnützigkeit · Ggf. die letzten Steuererklärungen der Stiftung · Das Finanzamt wird dann die NV-Bescheinigung (Nr. 10 - für Körperschaften) ausstellen.
3. Vorlage bei der Bank: · Sobald Sie die NV-Bescheinigung in Händen halten, reichen Sie diese original bei der Sparkasse ein. Die Bank muss diese dann in ihren Systemen hinterlegen.
4. Nachholen der Verkäufe: · Erst nachdem die NV-Bescheinigung bei der Sparkasse hinterlegt ist, führen Sie die geplanten Verkäufe durch. Die Steuer wird dann nicht abgezogen.
Was ist, wenn die Sparkasse schon verkauft und Steuer einbehalten hat?
Das ist ärgerlich, aber kein Weltuntergang. In diesem Fall:
· Die einbehaltene Steuer wurde ans Finanzamt überwiesen. · Die Stiftung muss in ihrer jährlichen Körperschaftsteuererklärung die Einnahmen aus Kapitalvermögen angeben. · Im Anhang der Steuererklärung wird die Gemeinnützigkeit dargelegt und die Einnahmen werden als "steuerfreie Einnahmen" deklariert. · Das Finanzamt erlässt dann einen Körperschaftsteuerbescheid über 0 € und erstattet die von der Sparkasse einbehaltene und vorausgezahlte Abgeltungsteuer.
Aber Achtung: Dieser Weg ist bürokratischer und Sie sind monatelang auf das Geld verzichtet. Die NV-Bescheinigung ist der deutlich sauberere und effizientere Weg.
Kurz & knackig: Ihre Handlungsempfehlung
1. Stoppen Sie die Verkäufe.
2. Beantragen Sie sofort eine NV-Bescheinigung beim Finanzamt für die Stiftung.
3. Legen Sie die Bescheinigung der Sparkasse vor.
4. Verkaufen Sie die Aktien dann steuerfrei.
Weisen Sie den Sachbearbeiter der Sparkasse freundlich, aber bestimmt auf § 43b EStG hin, der die Möglichkeit der NV-Bescheinigung explizit vorsieht. Für eine steuerbefreite Körperschaft ist ein Freistellungsauftrag (der für Privatpersonen ist) nicht das richtige Mittel.
Wenn Sie auf Widerstand bei der Sparkasse stoßen, bitten Sie um Rücksprache mit der Fachabteilung oder dem Vorgesetzten, da hier offensichtlich eine Wissenslücke vorliegt
